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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.01.2008

Norm

ABGB idF FamErbRÄG 2004 (BGBl I 58/2004) §568

ABGB §569

Rechtssatz

Ob die Erklärung des letzten Willens frei und mit Überlegung geschieht, muss von Gericht oder Notar geprüft werden.

Dieser Vorgang ist dem Protokoll über die Erklärung des letzten Willens in einem zeitlichen und räumlichen

Zusammenhang mit der Testamentserrichtung beizurücken.
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